
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/10/12 Bkd59/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1961

Norm

DSt 1872 §2 I

Rechtssatz

Es verstößt gegen Ehre und Ansehen des Standes, wenn sich ein Rechtsanwalt für einen - sei es als Darlehen oder sei

es als Beteiligung an einem Geschäft - für eine ganz kurze Zeit hingegebenen Betrag einen unverhältnismäßig hohen

Betrag versprechen läßt, wobei es rechtlich bedeutungslos war, ob dieser Betrag als Darlehenszinsen angesehen wird

oder als ein völlig risikoloser in Anspruch genommener Gewinnanteil.
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